
Leitsätze: 
 
 

1. Eine den Anforderungen des § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 i. V. m. § 55 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG genügende Begründung der Verfassungsbe-
schwerde setzt voraus, dass sich der Beschwerdeführer hinreichend mit den 
Begründungen der angefochtenen fachgerichtlichen Entscheidungen ausei-
nandersetzt. 

2. Rügt der Beschwerdeführer die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfah-
ren und effektive Verteidigung (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG), 
weil ein Geschwindigkeitsmessgerät nicht sämtliche „Rohmessdaten“ spei-
chere und damit keine ausreichende Datengrundlage für eine nachträgliche 
Überprüfung des Messergebnisses zur Verfügung stelle, genügt es deshalb 
nicht, wenn er zur Begründung auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs 
des Saarlandes vom 5. Juli 2019 – Lv 7/17 – verweist, sich aber nicht mit 
der Kritik auseinandersetzt, die das Fachgericht in der von ihm angefochte-
nen Entscheidung an diesem Urteil übt. 

 
 
Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3 und Art. 103 Abs. 1 GG 

§ 18 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG 
 
 
 
VerfGH NRW, Beschluss vom 31. März 2020 – VerfGH 14/20.VB-1, 

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 21. Januar 2020 – III-5 RBs 2/20, 

Amtsgericht Bottrop, Urteil vom 20. September 2019 – 29 OWi 400/19, 

Stadt Bottrop, Bußgeldbescheid vom 29. April 2019 – 03635403585-2615. 

 



VerfGH 14/20.VB-1 
 

B e s c h l u s s  
 
 

In dem Verfahren über 
die Verfassungsbeschwerde 

 

des Herrn  

Beschwerdeführers, 

 

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt  

 

gegen 

 

1. den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 21. Januar 2020 

– III-5 RBs 2/20, 

 

2. das Urteil des Amtsgerichts Bottrop vom 20. September 2019 

– 29 OWi 400/19, 

 

3. den Bußgeldbescheid der Stadt Bottrop vom 29. April 2019 

– 03635403585-2615, 
 

hat die 1. Kammer des 
 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

am 31. März 2020 

 

durch 

 

die Präsidentin    Dr. B r a n d t s ,  

den Vizepräsidenten    Prof. Dr. H e u s c h  und 

den Richter   Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG 
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einstimmig beschlossen: 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 

 
 
 

G r ü n d e : 

I. 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Verurteilung zu einer Geldbuße wegen 

einer Verkehrsordnungswidrigkeit. 

1. Die Stadt Bottrop setzte gegen den Beschwerdeführer mit Bußgeldbescheid 

vom 29. April 2019 eine Geldbuße in Höhe von 104,00 € fest. Der Beschwerdefüh-

rer habe am 23. Februar 2019 in Bottrop als Führer eines Personenkraftwagens 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h überschritten. Als Beweismittel 

ist im Bußgeldbescheid ein von einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät des 

Typs „TraffiPhot S“ erstelltes Lichtbild aufgeführt. Der Beschwerdeführer legte ge-

gen den Bußgeldbescheid Einspruch ein und machte Bedenken gegen die Ver-

wertbarkeit der mit Messgeräten des genannten Typs gewonnenen Messergebnis-

se geltend. Das hiernach mit der Sache befasste Amtsgericht Bottrop folgte diesen 

Bedenken nicht und verurteilte den Beschwerdeführer am 20. September 2019 

wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außer-

halb geschlossener Ortschaften um 26 km/h zu einer Geldbuße in Höhe von 

92,00 €. Den Antrag des Beschwerdeführers auf Zulassung der Rechtsbeschwerde 

verwarf das Oberlandesgericht Hamm mit Beschluss vom 21. Januar 2020 als un-

begründet. 

2. Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 11. Februar 2020 hat der Beschwerdeführer 

Verfassungsbeschwerde erhoben. Er rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf 

rechtliches Gehör (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 103 Abs. 1 GG), seines Rechts auf  
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ein faires Verfahren und effektive Verteidigung (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 20 

Abs. 3 GG) und des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 3 

Abs. 1 GG). 

II. 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Verfassungsgerichtshofge-

setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), durch die Kammer zurückgewiesen, 

weil sie unzulässig ist. 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist bereits deshalb unzulässig, weil sie nicht aus-

reichend begründet worden ist. 

a) Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG be-

darf die Verfassungsbeschwerde einer substantiierten Begründung, die sich nicht 

lediglich in der Nennung des verletzten Rechts und in der Bezeichnung der ange-

griffenen Maßnahme erschöpfen darf (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH 

NRW, Beschluss vom 14. Januar 2020 – VerfGH 54/19.VB-1, juris, Rn. 2 m. w. N.). 

Der Beschwerdeführer muss hinreichend substantiiert darlegen, dass die behaup-

tete Verletzung eines Grundrechts oder grundrechtsgleichen Rechts möglich ist 

(VerfGH NRW, Beschluss vom 14. Januar 2020 – VerfGH 44/19.VB-3, juris, Rn. 3 

m. w. N.). Dabei hat die Begründung der Verfassungsbeschwerde dem Umstand 

Rechnung zu tragen, dass der Verfassungsgerichtshof kein „Superrevisionsgericht“ 

ist: Die Auslegung und Anwendung des maßgebenden einfachen Rechts sind 

nämlich grundsätzlich Aufgaben der zuständigen Fachgerichte. Ein verfassungsge-

richtliches Eingreifen kommt regelmäßig erst dann in Betracht, wenn die angegrif-

fene fachgerichtliche Entscheidung spezifisch verfassungsrechtliche Fehler erken-

nen lässt. Dementsprechend darf sich die Begründung der Verfassungsbeschwer-

de nicht in der Rüge eines Verstoßes gegen einfaches Recht erschöpfen, sondern 

sie muss die Möglichkeit aufzeigen, dass die angefochtene fachgerichtliche Ent-

scheidung auf einer grundsätzlichen Verkennung des Gewährleistungsgehalts des  
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als verletzt gerügten Grundrechts beruht (VerfGH NRW, Beschluss vom 14. Januar 

2020 – VerfGH 44/19.VB-3, juris, Rn. 4). Hierzu bedarf es insbesondere einer hin-

reichenden Auseinandersetzung mit den Begründungen der angefochtenen Ent-

scheidungen (VerfGH NRW, Beschluss vom 5. November 2019 – VerfGH 

38/19.VB-2, juris, Rn. 5 m. w. N.). 

b) Diesen Anforderungen wird die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht 

gerecht. 

aa) Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 103 Abs. 1 GG) rügt, lässt die Verfas-

sungsbeschwerdeschrift nicht erkennen, worin konkret diese Verletzung liegen soll. 

Den Dokumenten, die der Beschwerdeführer seiner Verfassungsbeschwerdeschrift 

als Anlagen beigefügt hat, lässt sich zwar entnehmen, dass er gegenüber dem 

Oberlandesgericht mit seinem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gerügt 

hat, das Amtsgericht habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Es ist 

indes nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, aufgrund einer bloßen Erwäh-

nung eines Grundrechts oder grundrechtsgleichen Rechts in der Verfassungsbe-

schwerdeschrift in den dieser Schrift beigefügten Anlagen nach möglichen Verlet-

zungen dieses Rechts zu suchen. 

bb) Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssat-

zes (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG) rügt, hat er in seiner Verfassungs-

beschwerdeschrift ebenfalls nicht dargelegt, worin die gerügte Grundrechtsverlet-

zung liegen soll. 

cc) Zu der gerügten Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren und effektive 

Verteidigung (Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG) hat der Beschwerdefüh-

rer sinngemäß ausgeführt, das mit dem Geschwindigkeitsmessgerät „TraffiPhot S“ 

gewonnene Messergebnis hätte im fachgerichtlichen Verfahren nicht zu seinen 

Lasten verwertet werden dürfen, weil dieses Gerät nicht sämtliche „Rohmessda-

ten“ speichere und damit keine ausreichende Datengrundlage für eine nachträgli-

che Überprüfung des Messergebnisses zur Verfügung stelle. Er beruft sich inso-

weit auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom 5. Juli 2019  

– Lv 7/17 (NJW 2019, 2456). 
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Es kann dahinstehen, ob der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Verfas-

sungsbeschwerde umfassend auf die mittlerweile zahlreichen kritischen Stimmen 

in Rechtsprechung und Literatur zu dem genannten Urteil des Verfassungsge-

richtshofs des Saarlandes hätte eingehen müssen. Er hätte sich aber jedenfalls 

hinreichend mit der in den im vorliegenden Verfassungsbeschwerdeverfahren an-

gegriffenen gerichtlichen Entscheidungen geübten Kritik an der Rechtsauffassung 

des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes auseinandersetzen müssen. Na-

mentlich das Oberlandesgericht hat sich in dem hier angegriffenen Beschluss        

– durch Bezugnahme auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft in der 

Antragsschrift vom 20. Dezember 2019 und damit auf seinen eigenen Beschluss 

vom 25. November 2019 – 3 RBs 307/19 (veröffentlicht in juris) – dezidiert gegen 

die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes gewandt. Mit 

dieser Kritik hat sich der Beschwerdeführer nicht auseinandergesetzt. Er hätte ins-

besondere zu zwei wesentlichen Kritikpunkten des Oberlandesgerichts Stellung 

beziehen müssen: 

Zum einen hat das Oberlandesgericht mit umfangreichen Ausführungen die Auf-

fassung vertreten, der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes habe das Recht auf 

ein faires Verfahren in rechtlich bedenklicher Weise überdehnt (OLG Hamm, Be-

schluss vom 25. November 2019 – 3 RBs 307/19, juris, Rn. 12 ff.). 

Zum anderen hat das Oberlandesgericht mit gewichtigen Argumenten dargelegt 

(OLG Hamm, Beschluss vom 25. November 2019 – 3 RBs 307/19, juris, Rn. 16), 

dass die – für den Umfang der dem Landesverfassungsgericht obliegenden Prü-

fung bedeutsame – Prämisse des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes unzu-

treffend sei, die vom Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung entwickelten 

bundesrechtlichen Grundsätze zum Einsatz standardisierter Messverfahren bei der 

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten seien durchweg für Fälle entwickelt 

worden, in denen Rohmessdaten für den konkreten Messvorgang zur Verfügung 

gestanden hätten (so aber VerfGH SL, Urteil vom 5. Juli 2019 – Lv 7/17, NJW 

2019, 2456 = juris, Rn. 80). 
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3. Von einer weiteren Begründung des Beschlusses wird nach § 58 Abs. 2 Satz 4 

VerfGHG abgesehen. 

III. 

Seine Auslagen sind dem Beschwerdeführer nicht zu erstatten. § 63 Abs. 4 

VerfGHG sieht eine Auslagenerstattung nur für den hier nicht vorliegenden Fall 

eines Obsiegens des Beschwerdeführers vor. 

 

Dr. Brandts Prof. Dr. Heusch Dr. Röhl 

 

 

 

 

 


